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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1983

Norm

StGB §168 Abs1

Rechtssatz

Eine außergewöhnlich günstige Relation zwischen dem maximalen Einzeleinsatz und dem höchstmöglichen Gewinn

(hier zehn Schilling bis sechshundert Schilling) indiziert die Möglichkeit eines besonderen Anreizes für Serienspiele mit

gewinnsüchtiger Absicht.
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